
Herzlich Willkommen!

DIZH - Innovationsprogramm

Kick-Off Veranstaltung Founder Call



Was ist überhaupt die DIZH?

Digitalisierungsinitiative der Zürcher Hochschulen (DIZH):
UZH, ZHAW, ZHDK, PHZH und die kantonale Bildungsdirektion

Im Auftrag des Kantons fördert die DIZH von 2020 bis 2029 Projekte 
im Bereich der Digitalen Transformation mittels eines Sonderkredits 

Forschungscluster Innovationsprogramm Bildungsförderung



Founder Call: Das Wichtigste in Kürze

ü Ein neues Instrument zur initialen Förderung innovativer Gründungsideen mit überzeugender 
Praxisperspektive

ü Laufzeit 12 Monate, Fördervolumen max. 75k CHF

ü Bewerbung via DIZH-Website, Deadline ist der 5. September 2023 um 12Uhr

ü Antragsberechtigt sind erstmalig auch Studierende der DIZH-Hochschulen

ü Nicht antragsberechtigt sind Personen, die gleichzeitig Praxispartner sind oder bereits ein Start-
Up gegründet habe und eine damit verbundene Idee einreichen. Eine vom Start-Up unabhängige 
Idee kann eingereicht werden, wenn ein ausreichender Beschäftigungsgrad für die Projektdauer 
gewährleistet werden kann. 

ü In Bezug auf Fragen des geistigen Eigentums greifen hochschulspezifische Transferprozesse



Founder Call: Was sind innovative Gründungsideen?
o Innovationen im Rahmen der DIZH sind generell disziplinenübergreifend und können künstlerische, 

gestalterische, naturwissenschaftliche, technologische, geistes-, bildungs- und 
sozialwissenschaftliche Bereiche umfassen  

o Im speziellen Fokus des Founder Calls stehen innovative Ideen welche die Demonstration eines 
praxistauglichen Proof-Of-Concept zum Ziel haben

o Die positiv evaluierte Gründungsidee soll eine überzeugende Perspektive zur organisatorischen 
Umsetzung und finanziellen Nachhaltigkeit aufzeigen

Format und Rahmenbedingungen Founder Call:

Laufzeit bewilligter Projekte: max. 12 Monate, anschliessend Schlussberichterstattung

Das maximale Fördervolumen pro Projekt beträgt 75k CHF (plus Matching-Funds)



Bewertungsverfahren und Förderentscheid

o Evaluation formaler Kriterien nach Ablauf der Bewerbungsfrist

o Inhaltliche Begutachtung und Bewertung der formal korrekten Anträge durch das DIZH 
Innovationspanel (Kriterien s. Call-Text) 

o Anschliessend Kommunikation des Entscheids der ersten Review-Runde und ggf. Einladung zur 2. 
Bewerbungsrunde (Pitch-Präsentationen am 17. 11. 2023)

o Der endgültige Förderentscheid wird im Anschluss an die 2. Runde kommuniziert, Start der 
bewilligten Projekte ist voraussichtlich im Januar 2024 möglich 

o Wichtig: Falls Nutzungsrechte Dritter relevant sind oder Praxispartner im Projekt involviert sind > 
Agreement obligatorisch, Falls nicht: dringend empfohlen (Agreement Template zu beziehen bei 
Helge Johannssen)



Wie läuft der Bewerbungsprozess?

Bewerbung via DIZH-Website: https://dizh.ch/foerderung/innovationsprogramm/2023.1-founder-call/

1) Call Text (in D/E verfügbar)

2) Vorlagen für inhaltliche und finanzielle Aspekte des Antrags

3) Online-Eingabe via Selectus

Zeitplan: Deadline Projekteingaben: 5. September 2023, 12.00 Uhr

    Entscheid 1. Eingaberunde: Oktober 2023

https://dizh.ch/foerderung/innovationsprogramm/2023.1-founder-call/


I) Contact Points an den einzelnen DIZH-Hochschulen:
(erste Ansprechpartner in Bezug auf hochschulspezifische Fragen zum Founder Call-Antrag)

Zusammenarbeit mit anderen DIZH-Hochschulen ist möglich, aber nicht obligatorisch.

UZH: dizh@dsi.uzh.ch
ZHAW: digital@zhaw.ch
ZHdK: contactpoint.dizh@zhdk.ch
PHZH: andrea.piga@phzh.ch

II) Kontaktperson der UZH Transferstelle «Unitectra»:
(hochschulinterne Ansprechpartner, speziell für Fragen des geistigen Eigentums)

Wolfgang Henggeler (henggeler@unitectra.ch)

Wolfgang bzw. Unitectra müssen spätestens nach dem positiven Erstrundenbescheid kontaktiert 
werden, um die Einhaltung hochschulspezifischer Transferprozesse sicherzustellen!

Kommunikation und Ansprechpersonen 

21. Juni 2023 von 11 bis 12 Uhr
21. Juni 2023 von 16 bis 17 Uhr
22. Juni 2023 von 13 bis 13:45 Uhr
20. Juni 2023 von 14 bis 15 Uhr 



Immaterialgüterrechte an der UZH

o Immaterialgüterrechte entstehen während der Anstellung an der UZH

o Somit ist die UZH Eigentümerin der Immaterialgüterrechte.

o Durch die Forschenden kann ein Spin-Off gegründet (mit Unterstützung durch Unitectra).

o Die Immaterialgüterrechte werden von der UZH an das Spin-Off lizenziert.

o In einem individuellen Lizenz-Vertrag werden die finanzielle Rahmenbedingungen festgelegt.



Matching an der UZH

o Jede Hochschule hat ihre eigenen Regelungen.

o Die UZH hat keinen zentralen Topf, sondern das Matching muss für 30% der Gesamtprojektsumme 
durch «own contribution» aus bestehenden Mitteln (Universität und Drittmittel) kommen.

o Für CHF 75‘000 DIZH-Förderung (= 50% der Gesamtprojektsumme) müssen CHF 45‘000 «own 
contribution» geleistet werden. 

o In der Regel: Arbeitsleistung von Projektbeteiligten der UZH

o Vorleistungen bis zu 12 Monate vor Projekteingabe können angerechnet werden, d.h. 
Arbeitsleistungen ab 1. September 2022.

o Budget-Template ist kompliziert -> wir sind für Unterstützung da. 


